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Regierungsratsbeschluss 15. März 2016 
 
Änderung der Verordnung des WBF über die Gewährung von Steuererleichterungen im 
Rahmen der Regionalpolitik 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 28. Januar 2016 an die Kantonsregierungen hat die Direktorin des Staatssek-
retariats für Wirtschaft (SECO), Frau Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, den Kantonen mit Frist bis 
4. April 2016 Gelegenheit zur Stellungnahme zum Erlassentwurf der Verordnung des WBF über 
die Gewährung von Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik gegeben.  
 
Wie bereits im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zur Revision der Bundesratsverordnung 
über die Gewährung von Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik und der WBF-
Verordnung über die Festlegung der Anwendungsgebiete für Steuererleichterungen erwähnt, ist 
der Kanton Basel-Stadt von der Revision nicht unmittelbar betroffen, da er nicht zum Anwen-
dungsperimeter gehört. Nichtsdestotrotz erachtet der Regierungsrat die vorgeschlagenen Rege-
lungen in der WBF-Ausführungsverordnung, welche im Wesentlichen die bisherige Praxis in die 
Verordnung überführen oder ergänzen sollen, für zweckmässig. 
 
Gerne hoffen wir, Ihnen mit dieser Stellungnahme gedient zu haben. Für die Gelegenheit zur 
Vernehmlassung danken wir Ihnen bestens. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

      

 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


